
Ausgelöst durch die Planungsüberlegungen der Firma Lista (Neubauvorhaben 
Verbindungsbau über die Brückenstraße), die auf den Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 9 N – Dreiort – basieren, wird verwaltungsseits 
die Einziehung v. g. Teilstücks der Brückenstraße erwogen. 
 


